
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. Februar 2021  

 
 Nr. 2021/160  

Abrechnung: Mümliswil-Ramiswil, Hauptstrasse, Limmernbachbrücke, Objekt 
Nr. 8/72/2, Brückenersatz 
  

1. Erwägungen 

Die Limmernbachbrücke wurde im Jahr 1966 erstellt. Im Jahr 2011 ergab eine durch das Amt für 
Verkehr und Tiefbau durchgeführte Hauptinspektion, dass sich das Objekt baulich in einem 
schlechten Zustand befindet. Im Jahr 2015 zeigten hydraulische Untersuchungen, dass sowohl 
die Brücke als auch das Gerinne des Limmernbaches Defizite bei einem hundertjährigen Hoch-
wasser aufweisen. Deshalb wurde der Bach verbreitert und die Brücke in den Jahren 2018 und 
2019 durch eine längere ersetzt. 

Da es sich bei diesem Projekt um wasserbauliche Massnahmen handelt, die dem Hochwasser-
schutz zugute kommen, beteiligen sich Bund und Kanton an den Kosten. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 25'970.00 

2.1.2 Bauarbeiten 528'004.00 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 2'962.50 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 83'289.50 
 

Total Aufwendungen 640'226.00 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

2015, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01125.P  75'000.00   
2018, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01125.A  525'000.00   
Krediterhöhung wird aus Objektkredit 3TK.40018.A 
finanziert 

 40'226.00   

Total Kredite  640'226.00   

./. Zahlungen an Dritte    640'226.00 

nicht beanspruchter Objektkredit  0.00 
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2.3 Beiträge an wasserbaulichen Massnahmen Fr. Fr. 

Total Aufwendungen  640'226.00   

./. nicht beitragsberechtigte Kosten (Versicherung)  1'018.10   

Total beitragsberechtigte Kosten  639'207.90   

Der Bund beteiligt sich an 30 % der Aufwendungen 
von Fr. 639'207.90 zu 35 % resp. Fr. 67'116.80. 

    

Der Kanton beteiligt sich an 30 % der Aufwendungen 
von Fr. 639'207.90 zu 30 % resp. Fr. 57'528.70. 

    

2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

Total Aufwendungen  640'226.00   

./. Aufwendungen ab 1. Januar 2019  47'943.85   

  592'282.15   

./. Anteil Bundesbeitrag für Wasserbaumassnahmen 
per 31. Dezember 2018: 30 % von Fr. 591'403.85 
(Fr. 592'282.15 abzügl. Fr. 878.30 nicht beitragspflich-
tige Aufwendungen) davon 35 % 

  
 
 

62'097.40 

  

     
./. Anteil Kantonsbeitrag für Wasserbaumassnahmen 
per 31. Dezember 2018: 30 % von Fr. 591'403.85 
(Fr. 592'282.15 abzügl. Fr. 878.30 nicht beitragspflich-
tige Aufwendungen) davon 30 % 

  
 
 

53'226.35 

  

  476'958.40   
     
Total Gemeindebeitrag: 32.90 % von Fr. 476'958.40    156'919.30 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    179'300.00 

Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    22'380.70 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über den Ersatz der Limmernbachbrücke an der Hauptstrasse in Müm-
liswil-Ramiswil, im Gesamtbetrag von Fr. 640'226.00, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebei-
trag von Fr. 22'380.70 der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil gutzuschreiben 
und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01125.A.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (win/rom) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten  
Gemeindepräsidium Mümliswil-Ramiswil, Schmiedestrasse 11, 4717 Mümliswil (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Mümliswil-Ramiswil, Schmiedestrasse 11, 4717 Mümliswil (Rückerstattung 

des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


